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Beantwortung der Anfrage der FDP- Fraktion AN/1183/2011 
 
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 

1. Wie verteilen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ferienförderkurse 
auf die einzelnen Schulformen und Schuljahre in den Jahren 2009 und 2010? 

Zu den Ferienförderkursen gab es 345 Anmeldungen in 2009 und 327 1 in 2010.  
 
Anzahl der Teilnehmer in % 2009 (n= 345) 2010 (n= 327) 
Gymnasium 54,5  63,3 

Realschule 35.6  28,5 

Gesamtschule 4,3 1,1 

Hauptschule 4,3  6,8 

Berufskolleg 0,9  0,4 

Kölner Privatschulen 0.3  0 

 
2. Wie viele  Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Nachprüfungen, aufge-

schlüsselt nach Schulform bestanden? 
In 2009 haben von 345 Anmeldungen 70,7 % (n=243) die Nachprüfungen bestanden. 
In 2010 waren dies 68,4 % (n=191). 

                                            
1 Es konnten von den Zahlen 2010 wegen fehlender Rückläufe nur 281 ausgewertet werden. 



 2
 

Bestandene Nachprüfungen in % 2009 (n=243) 2010 (n= 191) 
Gymnasium 55,2 72,0 

Realschule 34,6 20,0 

Gesamtschule 4,9 0,5 

Hauptschule 4,6 7,3 

Berufskolleg 0,9  0,5 

Kölner Privatschulen 0.4 0 

 
3. Gibt es Einnahmen und wie verhalten sich diese gegenüber den Kosten für 

die Stadt? 
Es gibt Einnahmen und zwar die Teilnahmegebühr der voll zahlenden (im Gegensatz zu 
den kostenbefreiten) Teilnehmer. Diese lag in 2009 und 2010 bei 132,95 € pro Teilneh-
mer.  
 
Teilnehmeranzahl Vollzahler Kostenbefreiung2 Mindereinnahmen 
345 (2009) 253 (73,3%) 92 (26,7%) ca. 7600,00€ 
327 (2010) 235 (71,9%) 92 (28,1%) ca. 6000,00 € 
 
 
 
gez. Dr. Klein 
 

                                            
2 Kostenbefreiung = Hartz-IV-Bescheid oder Köln-Pass-Inhaber. 


